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GEBÜHRENVERORDNUNG ZUM FRIEDHOF- UND 

BESTATTUNGSREGLEMENT 
 
 

 
 
Der Gemeinderat von Ufhusen erlässt aufgrund von Art. 22 ff. des Friedhof- und 
Bestattungsreglements vom 13. Dezember 2006 folgende Gebührenverordnung: 
 
 
 
Art. 1 Bestattungskosten für verstorbene mit letztem Wohnsitz in Ufhusen 

 
1 Für die Bestattung einer verstorbenen Person mit letztem Wohnsitz in Ufhusen werden folgende 
Kosten in Rechnung gestellt: 

1) Kindergrab  gebührenfrei 

2) Erdgrab Fr. 500.00 

3) Familiengrab Fr. 2'000.00 

4) Urnengrab Fr. 400.00 

5) Gemeinschaftsgrab  gebührenfrei 

2 Die Kosten für die Beschriftung des Gemeinschaftsgrabes werden den Angehörigen nach 
Aufwand in Rechnung gestellt. 

 
 
 
Art. 2 Bestattungskosten für verstorbene Personen mit auswärtigem Wohnsitz 
 
1 Zu den Bestattungskosten gem. Art. 1 werden für verstorbene Personen mit auswärtigem 
Wohnsitz zusätzliche Gebühren erhoben.  

2 Pro Jahr auswärtigem Wohnsitz werden zusätzlich Fr. 100.00 berechnet. 
 
 
 
Art. 3 Zusätzliche Kosten 
 
1 Auf eigene Kosten haben die Angehörigen des Verstorbenen zu veranlassen: 

1) Sarg 

2) Einsargung 

3) Aufbahrung in Zell 

4) Transport der Leiche zur Kremation und die Kremation 

5) Transport der Leiche oder der Urne zum Friedhof  

6) Totengräber 

7) Gärtner 

8) Bildhauer 

2 Es können weitere Kosten anfallen, die von den Angehörigen des Verstorbenen zu tragen sind.  
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Ufhusen, 11. Januar 2007  
 
 Namens des Gemeinderates 
 
 
 sig. sig. 
 Jakob Schärli Philipp Schärli 
 Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

 
 


